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• Forum shopping und Insolvenztourismus gibt es
nicht nur innerhalb der EU, sondern auch in
Deutschland.

• Wieso ist das rechtlich möglich?

• Ist „forum shopping“ noch erforderlich?



• Warum würde man überhaupt an „forum
shopping“ innerhalb von D oder der EU denken?



• In Deutschland werden Insolvenzverfahren teilweise nach dem
Anfangsbuchstaben des Insolvenzschuldners an bestimmte
Insolvenzrichter vergeben. Das mag nach den verfassungsrechtlichen
Anforderungen für die Zuteilung des gesetzlichen Richters noch korrekt
sein. Dieses System macht es aber auch nicht nur vorhersehbar, sondern
auch steuerbar, welchen Richter man bekommt. Interessanterweise
ändern dann manche Unternehmen kurz vor Insolvenzantragstellung
nicht nur ihren Registersitz, sondern auch ihren Namen.

• Das kann zwei Gründe haben: Entweder möchte man an dem bisherigen
Geschäftssitz einen Insolvenz-Richter aus bestimmten Gründen
vermeiden, oder man möchte am neuen Registersitz einen bestimmten
Insolvenz-Richter haben. Die Insolvenzschuldner mag das freuen. Die
Gläubiger nicht immer.









• UK/EU bisher:
• Anerkennung nach EuInsVO:



• Wirkungen



• UK: (solvent) Scheme of Arrangement:
• Nicht EuInsVO, sondern EuGVVO:



• EuGVVO gilt nicht mehr für UK
• Alte Abkommen leben nicht auf (BGH)
• EU verweigert UK Beitritt zum Luganer

Abkommen



• Anerkennung StaRUG-Verfahren im EU-Ausland
und umgekehrt?

• StaRUG: Noch nicht im Anhang der EuInsVO
• Andere Verfahren auch nicht
• Angeblich besser als Starug:

• Niederlande:
● Wet homologatie onderhands akkoord

– WHOA”



• Art 7 EuInsVO noch anwendbar auf Verfahren
aus EU-Ausland

• Aber: Materielle Forderungsgestaltung?
• Anerkennung nach EuGVVO?
• Anerkennung nach § 343 InsO?



• Inzidente Prüfung



• Weitere Themen:
• Synthetisches Sekundärinsolvenzverfahren
• Nikki/Air Berlin



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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